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Beschlussvorschlag: 
 
Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 
Der Oberbürgermeister wird beauftragt zu prüfen, wie weitere Modulanlagen kurzfristig auf 
dem Schulgelände oder auf angrenzenden Grundstücken der Grundschule Hanna von 
Pestalozza aufgestellt werden können, um die akute Raumnot zu lindern. 
Hierbei sollen insbesondere die Bedürfnisse und Vorschläge der Schule angehört werden. 
Der Stadtverordnetenversammlung ist zur Septembersitzung zu berichten. 
 
 
 
Begründung: 
 
Angesichts der angespannten Raumsituation an der Grundschule Hanna von Pestalozza, die 
durch die Umwandlung von Fachräumen und eine dreizügige Jahrgangserweiterung 
verschärft wurde, steht die Bildungseinrichtung vor erheblichen Herausforderungen. Eine 
schnell umsetzbare Lösung ist dringend erforderlich, um die Qualität der Bildung zu sichern 
und den pädagogischen Anforderungen gerecht zu werden. Die bisherigen Maßnahmen und 
die Genehmigung von nur zwei der beantragten vier Räume haben nicht ausgereicht, um 
dem Bedarf gerecht zu werden. Daher ist es unerlässlich, dass der Oberbürgermeister 
umgehend die Möglichkeiten für zusätzliche Modulanlagen prüft, damit die Schule ihren 
Bildungsauftrag ohne weitere Kompromisse erfüllen kann. 
Die rasche Umsetzung dieser Prüfung und die daraus resultierenden Vorschläge für weitere 
Modulanlagen sollten integraler Bestandteil der nächsten Haushaltsplanung werden. Dies 
würde sicherstellen, dass die erforderlichen Mittel gezielt und rechtzeitig bereitgestellt 
werden können, um die dringend benötigten räumlichen Kapazitäten zu schaffen und die 
Bildungsqualität an der Grundschule Hanna von Pestalozza nachhaltig zu verbessern. 
 

Gez.  

Fraktionsvorsitzende: Babette Reimers; Uwe Adler; Dr. Sigrid Müller; Stefan Wollenberg 
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Landeshauptstadt Potsdam 
Geschäftsbereich 

Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am: 
Titel des Antrages: 

Drucksache Nr.: TOP: 

Stellungnahme der Verwaltung 
1. Rechtliche Einschätzung

2. Berücksichtigung im Haushaltsplan

3. Zeitliche Umsetzbarkeit

4. Inhaltliche Einordnung
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